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zulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut26 
und das Übereinkommen von 1972 zum Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt27 sowie unter Hinweis auf die Empfehlung 
von 1989 über den Schutz der traditionellen Kultur und der 
Volkskultur28, 

 mit Genugtuung über die Ratifikation des Übereinkommens 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt durch 167 
Vertragsstaaten und feststellend, dass mehr als 690 Stätten auf 
der Liste des Welterbes verzeichnet sind, 

 eingedenk dessen, wie wichtig es ist, das greifbare wie das 
nicht greifbare Weltkulturerbe als gemeinsames Fundament für 
die Förderung der wechselseitigen Verständigung und Berei-
cherung zwischen den Kulturen und Zivilisationen zu schützen, 

 Kenntnis nehmend von den Arbeiten zum Schutz des Kul-
tur- und Naturerbes der Welt, die die Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur bereits un-
ternommen hat, einschließlich internationaler Kampagnen, 

 mit Genugtuung über die auf der neunundzwanzigsten und 
einunddreißigsten Tagung der Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur sowie von der einhunderteinundsechzigsten Tagung des 
Exekutivrats der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur verabschiedeten Beschlüsse, in 
denen ins Auge gefasst und verlangt wurde, dass die Vereinten 
Nationen ein Jahr des Kulturerbes verkünden, 

 unter Berücksichtigung des dreißigsten Jahrestags des 
Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der 
Welt im Jahr 2002, 

 1. erklärt das Jahr 2002 zum Jahr des Kulturerbes; 

 2. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, die Rolle der federführenden 
Organisation für das Jahr zu übernehmen; 

 3. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur außerdem, in Zusammenarbeit 
mit den Staaten, den Beobachtern, den zuständigen Organen 
der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats, 
mit anderen internationalen Organisationen und zuständigen 
nichtstaatlichen Organisationen die Durchführung der Program-
me, Aktivitäten und Projekte zu intensivieren, deren Ziel es ist, 
das Weltkulturerbe zu fördern und zu schützen; 

 4. bittet die Mitgliedstaaten und die Beobachter, durch 
Bildung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit die Achtung 
des nationalen Kulturerbes und des Weltkulturerbes zu fördern; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten, die Beobachter, die natio-
nalen und internationalen Organisationen, die nichtstaatlichen 
Organisationen und den Privatsektor auf, freiwillige Beiträge 
 
26 Ebd., Vol. 823, Nr. 11806. 
27 Ebd., Vol. 1037, Nr. 15511. 
28 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur, Records of the General Conference, Twenty-fifth Session, Paris, 17 Oc-
tober-16 November 1989, Vol. 1: Resolutions, Anlage IB. 

zur Finanzierung und Unterstützung von Tätigkeiten mit dem 
Ziel zu leisten, das nationale Kulturerbe und das Weltkulturer-
be zu fördern und zu schützen, so auch der entsprechenden Tä-
tigkeiten der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur; 

 6. beschließt, auf der siebenundfünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung einen Plenarsitzungstag, den 4. Dezem-
ber 2002, der Begehung des Endes des Jahres des Kulturerbes 
zu widmen, und legt den Mitgliedstaaten und den Beobachtern 
nahe, auf diesen Sitzungen auf möglichst hoher Ebene vertreten 
zu sein; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
während des Jahres des Kulturerbes durchgeführten Tätigkeiten 
vorzulegen; 

 8. beschließt, den Punkt "Jahr des Kulturerbes" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/9 

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 27. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen und 3 Gegenstimmen bei 3 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.9, eingebracht von Kuba. 

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und 
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Be-
nin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina 
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische 
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Hon-
duras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap 
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, 
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, 
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Ni-
geria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Ara-
bien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und 
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Re-
publik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, 
Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.  
 Dagegen: Israel, Marshallinseln und Vereinigte Staaten von Amerika.  
 Enthaltung: Mikronesien (Föderierte Staaten von) und Nicaragua. 

56/9. Notwendigkeit der Beendigung der von den Ver-
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba ver-
hängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblo-
ckade 

 Die Generalversammlung, 

 entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu fördern, 
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 unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der souve-
ränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und Nicht-
einmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der Frei-
heit des internationalen Handels und der internationalen Schiff-
fahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen Rechtsakten 
verankert sind, 

 unter Hinweis auf die auf den iberoamerikanischen Gipfel-
treffen abgegebenen Erklärungen der Staats- und Regierungs-
chefs betreffend die Notwendigkeit, einseitig von einem Staat 
gegenüber einem anderen Staat angewandte Wirtschafts- und 
Handelssanktionen aufzuheben, die die Freiheit des internatio-
nalen Handels beeinträchtigen, 

 besorgt darüber, dass Mitgliedstaaten nach wie vor Gesetze 
und andere Vorschriften erlassen und anwenden, beispielsweise 
das am 12. März 1996 erlassene, unter der Bezeichnung 
"Helms-Burton-Gesetz" bekannte Gesetz, deren extraterritori-
ale Wirkungen die Souveränität anderer Staaten und die legiti-
men Interessen von ihrer Rechtshoheit unterstehenden juristi-
schen oder natürlichen Personen sowie die Freiheit des Handels 
und der Schifffahrt beeinträchtigen, 

 Kenntnis nehmend von den Erklärungen und Resolutionen 
verschiedener zwischenstaatlicher Foren, Organe und Regie-
rungen, aus denen hervorgeht, dass die internationale Gemein-
schaft und die Öffentlichkeit den Erlass und die Anwendung 
dieser Art von Vorschriften zurückweisen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. Novem-
ber 1992, 48/16 vom 3. November 1993, 49/9 vom 26. Oktober 
1994, 50/10 vom 2. November 1995, 51/17 vom 12. November 
1996, 52/10 vom 5. November 1997, 53/4 vom 14. Oktober 
1998, 54/21 vom 9. November 1999 und 55/20 vom 9. Novem-
ber 2000, 

 besorgt darüber, dass seit der Verabschiedung ihrer Resolu-
tionen 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21 und 
55/20 weitere Maßnahmen dieser Art, die darauf abzielen, die 
Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba zu ver-
stärken und auszuweiten, erlassen wurden und weiter ange-
wandt werden, sowie besorgt über die nachteiligen Auswir-
kungen dieser Maßnahmen auf die kubanische Bevölkerung 
und auf kubanische Staatsangehörige, die in anderen Ländern 
leben, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführung der Resolution 55/2029; 

 2. wiederholt ihre Aufforderung an alle Staaten, in Er-
füllung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten 
Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die Frei-
heit des Handels und der Schifffahrt festgeschrieben ist, vom 
Erlass und von der Anwendung von Gesetzen und Maßnahmen 
der in der Präambel dieser Resolution genannten Art Abstand 
zu nehmen; 

 
29 A/56/276 und Add.1. 

 3. richtet erneut die dringende Aufforderung an die Staa-
ten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen und 
nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und in 
Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderlichen 
Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder außer Kraft 
zu setzen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der Ziele und 
Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und ihn der 
Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
vorzulegen; 

 5. beschließt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendigung 
der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba ver-
hängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/10 

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 27. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.15 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Bangladesch, Belgien, China, Dä-
nemark, Deutschland, El Salvador, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, 
Indien, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Japan, Kambodscha, Kanada, 
Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Luxemburg, Malta, Marokko, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Portugal, Republik Moldau, Russische Föderation, Schweden, 
Slowenien, Spanien, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Tschechische 
Republik, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 

56/10. Internationale Nothilfe für Frieden, Normalität 
und den Wiederaufbau in Tadschikistan 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/30 J vom 25. April 
1997, 52/169 I vom 16. Dezember 1997, 53/1 K vom 7. De-
zember 1998, 54/96 A vom 8. Dezember 1999 und 55/45 vom 
27. November 2000, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs30, 

 mit Genugtuung über die Fortschritte Tadschikistans bei der 
Festigung des Friedens und der Stabilität, und Kenntnis neh-
mend von dem erheblich verbesserten Sicherheitsumfeld in 
dem Land, 

 mit Befriedigung anerkennend, dass die Vereinten Nationen 
eine erfolgreiche und wichtige Rolle in dem Friedensprozess 
übernommen haben, und in der Überzeugung, dass die Organi-
sation Tadschikistan auch weiterhin Hilfe bei der Friedens-
konsolidierung in der Konfliktfolgezeit gewähren soll,  

 in dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die das 
Büro der Vereinten Nationen für die Friedenskonsolidierung in 
Tadschikistan unternimmt, um den Frieden zu festigen, die 
 
30 A/56/470. 
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